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Erscheint Mittwoch und Samstag.
Inserate: tö Cts. die Zeile.

ìîî î H àîî^à Halbjàhrl. in Solothurn Fr. N. 00 C.
Portofrei in der Schweiz Fr. ä.

HemuMgàì uo>ì eiiìer.kalhofischm gesessschast.

îk 45. MittVv'ocIi àsu 5. àni. 18<>1.

ìleber die Griffe der AtaatSjjcwstlt in daö Kirchcngut.

— ch Die Staatskassen sind beinahe in allen Ländern

teer, die Staatsdomänen sind veräußert nnd eine Schulden-

last, die ans Milliarden ansteigt, drückt auf den Völkern;

dessenungeachtet muß mit Armeen, Kricgsrüstungcn, Eisen-

bahnen, Bauten ?e. fortgeschwindelr werden. Die Folge da-

von ist — daß sich die Staatskünstlcr nach neuen Quellen

umsehen und daß Viele derselben ihr Augenmerk aus das —

Kirchcngut richten. In Oesterreich und in Italien ist

neuerdings von solchen Griffen die Rede; und auch in

der Schweiz dürften hie und' da ähnliche Gelüste wieder

auftreten.
Seien wir daher ans der Hut und vernehmen wir, was

in Turin hierüber vorgefallen.

In der Kammersitzung vom 18. Mai war der Vor-
schlag des Abgeordneten Nieciardi an der Tagesordnung;

derselbe enthielt Folgendes: „Jedes Concordat mit den

„einzelnen Staaten ist aufgehoben; die Zahl der Bischöfe

„und Erzbischöfc wird vermindert; jeder Bischof erhält

„10,000, jeder Erzbischof 12,000 Fr.; alle geistlichen Gü-

ter werden gegen eine jährliche Geld-Entschädigung cingc-

„zogen. Alle religiösen Orden werden aufgehoben, bis auf

„einen Mönchs- und einen Frauen-Orden; ihre Güter

„werden für Staatsgut erklärt; der geduldete Orden kann

„keine Güter besitzen und keine Novizen aufnehmen." Er
vertheidigte seinen Vorschlag in folgender Weise: „Um
Italien zn constitnircn, brauchen wir Waffen, Schisse

nnd Geld. Woher werden wir aber letzteres nehmen?
Die 000 Millionen, welche wir bewilligen, werden für
dieses Jahr ausreichen; was sollen wir aber das nächste

Jahr thun Ich eröffne Ihnen eine Gold m i n c (Ge-

lächter), und beweise es Ihnen mit Zahlen." Hierauf
entwirft er eine kurze Statistik aller Klöster, Bisthümer
nnd religiösen Institute. „Ich schlage Ihnen vor, alle
Güter der Bischöfe nnd Erzbischöfc einzuziehen,
jedoch nicht ohne eine Geld-Entschädigung, um nicht die

Grundsätze des Ncchts zu verletzen. (Wie gewissenhaft!) Ich

schlage Ihnen vor, die Zahl der Bischöfe und Erzbischöf

zu vermindern mit Beibehaltung der gegenwärtigen Diözesen
bis zum Tode ihrer jetzigen Besitzer. Ich schlage Ihnen
vor, den Erzbischöfen 12,000, den Bischöfen 10,000 Fr.
jährlich verabfolgen zu lassen. Das scheint mir hinreichend

zu sein; so viel haben sie auch in Frankreich. Was die

Gehalte der Kanoniker:e. betrifft, so sollen dieselben den

Magistraten im Einvernehmen mit der Provinzial-Rcgie-

rung überlassen werden. Ich schlage Ihnen die Aufhebung
aller religiösen Orden, mit Ausnahme des Ordens der Bcne-

diktincr, vor, aus Anerkennung für das, was derselbe

gethan. Neue Novizcnanfnahme soll nicht mehr gestattet

werden. Auch das Vermögen der Spitäler soll ein-

gezogen werden, weil sie der Menschheit wenig Hilfe gcklvähren,

da z. B. in Neapel, wo prächtige Spitäler sind, die armen
Leute nicht davon Gebrauch machen wollen. Ich schlage

Ihnen vor, alle diese Güter innerhalb 2 Monaten
versteigern; die Hälfte aber soll armen Familien zur
Miethe überlassen werden. Mein chreuwerther Freund Eine-
rieo Amari sagte einst, daß eine solche Maßregel in Sizilien
ungeeignet wäre, weil der sizilianischc Klerus italienisch und
liberal sei. Wenn er auch wirklich so liberal ist, wird er einen

solchen Beschluß mit Freuden begrüßen, oder er ist heuchlerisch,

dann verdient or den Namen liberal nicht, llcbrigcns habe

ich mehrere Briefe von dortigen Geistlichen erhalten, die

meinen Vorschlag billigen; blos zwei sind anonym und bclci-

digcnd. Als König Joachim Neapel verließ, war der dortige
Zustand beneidenswert!); er hatte die Maßregel durchgeführt
welche ich Ihnen vorschlage. Ucbcrdies gebe ich Ihnen zu

bedenken, daß wir jetzt mit dem römischen Hof in Zwiespalt
leben; morgen können wir uns versöhnen, und dann ist

die Sache viel schwieriger durchzuführen. Wir sind schon

creommunicirt; wir stehen schon mit einem Fuß in der

Hölle; steigen wir zum Wohlc des Landes mit beiden hinein."
(Gelächter und Zeichen der Mißbilligung.) Hierauf bekämpft
der Justizministcr den Vorschlag aus politischeu uud rcli-
giösen Gründen, da die Zeit zn einer solchen Maßregel

noch nicht reis sei. (Noch nicht!!) Nach verschiedenen
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Reden für und wider wird endlich abgestimmt, und der

Gcsetzvorschlag Rieeiardi's durch Stimmenmehrheit abgelehnt.

Sind dieses nicht Fingerzeige, die uns andeuten, wwhin

gewisse FinanMnstlcr (dieß- und jenseits der Alpen) mit

ihren geleerten Kassen stenren?

— -s- Schwyz, Einsieocln. Ueber die Kapelle am

Linth port ist hier (bei Gebr. Benzigcr) soeben ein interest

sautes Schriftchen erschienen, welches die Geschichte der Eut-

stehnng dieser Kapelle nach Quellen erzählt. Sie geschah

im Jahr 1586 in Folge der wunderbaren Heilung einer

lahmen Jungfrau von Utznach, welche nach Maria-Ein-
siedeln wallfahrtcte und ans dieser Stelle nach dem Zeugniß

unverdächtiger Augenzeugen plötzlich gesund wurde. Die

Kapelle wurde vor wenigen Jahren reparut und die Gc-

schichte des Wunders in acht Wandgemälden dargestellt

Es wäre zu wünschen, daß in ähnlicher Weise oic Geschichte

der Wallfahrtskapellcn, deren unser Vaterland so viele zählt,

nach Quellen wieder aufgefrischt würde.

>-> -st Glarus. Papst Pins IX. hat den Braudbe-

schädigten eine Liebesgabe von Fr. 2666 zukommen lassen.

So weiß der Arme den Armen zu helfen.

>-> P Solothurn. (Mitgcth.) Während das Fr ohn-
leichnamsfest dieses Jahr in unsern Nachbarstädtcn

Luzeri», Freiburg :c. dem Vernehmen nach mit erneutem

Eifer gefeiert wurde, vernimmt man aus der Residenzstadt

des Bisthums Basel's nicht das Gleiche. Wäre es nicht an

der Zeit, daß die kirchlichen und weltlichen Behörden Solo-
thnrns eine Konferenz hielten, um dieses Fest mit entsprc-

chcnder Bzürdc anzuordnen?

P Die Marien and acht während dem Mai-
mvnat hat dieses Jahr wieder Fortschritte gemacht. In
der Stadt wurde sie ans feierliche Weise und unter zavlrci-

cher Theilnahme des Volkes gehalten; der Stoff der dieß-

jährigen Predigten waren die acht Seligkeiten. Die

Verträge wurden gehalten durch die Hochw. HH. Domherr

Dietschi; bischöflicher Kanzler Du ret; Seminar-Regens

Kaiser; Sub-Rcgcns Amrein; Seminarvirektor Fiala;
Professor H ä n g g y und lt. 6. T h e o p h i l. Ans dem Lande

wollten auch die Töchter von Zuchwyl den Maimonat

feiern, und der Hochw. Pfarrer kam ihnen mit freudiger

Bereitwilligkeit entgegen; der Marienaltar war so einfach

als geschmackvoll geziert. In Dvrneck-Thicrstcin wurde die

Andacht, wie im „Sonntagsblatt" berichtet wird, in Mel-
tingen, wo sie seit Jahren besteht, und wo dieses Jahr
der Altar wunderschön war, in Bärschwyl, Büsserach,

Erschwyl, Breitcnbach, Scewen, Büren, St. Pan-
talc on ?c. gehalten. Auch im benachbarten Laufenthale

fand sie in Wahlen, Laufen und Brislach statt.

>-> -st Luzern. Am Frohnleichnamstage hatte der ehe-

malige katholische Vorort wieder einmal eine katholische Phy-
sivgnomic, indem die Prozession in zahlreicher und feierlicher
Weise stattfand. Mit Ausnahme eines, wenn wir nicht
irren, von einem Geistlichen bewohnten Hauses, sagt die

„Schwyz.-Ztg.", im Weichbilde der Stadt, waren alle Hän-
sep, an welchen die Prozession vorbei kam, festlich geziert,
uno mit Vergnügen melden wir es, daß die Häuser der

Protestanten in dieser Beziehung durchschnittlich denen der

Katholiken gar nicht nachstunden. — In gewissen Zeitungen
verlautet die Kunde, die h. Regierung werde den immer

trotziger auftretenden Hrn. Eckardt nicht nur nicht cnt-

lassen, sondern geradezu definitiv anstellen, h?) Was

würde die Hochw. Geistlichkeit und das katholische Volk des

Kantons Lnzcrn wohl dazu sagen?

P Wie bekannt, ist die von den Schwestern des
k>. Theodosins besorgte Armen- und Besserungsanstalt
der Gemeinde Altishofen den 36. Mai das Opfer böswilli-

gcr Brandstiftung geworden. Bei diesem Anlaß vernimmt

man über die diese Anstalt folgenden interessanten Bericht,

welcher um so interessanter ist, da er vom ,Tagblatt" her-

kömmt i „Diese Anstalt war das Ergebniß vielfacher und

mehrjähriger Erfahrungen und Bestrebungen. Es stellte sich

in Folge derselben immer dcrltlichcr das doppelte Bedürfniß
heraus, ein Asyl zu gründen, um darin verkommenen Weibs-

Personen, die eitern-, mcistcr- oder berufslos da,und dort-

hin gingen, dabei in religiöser und sittlicher Beziehung das

Opfer der Verführung wurden und der Gemeinde zum Aer-

gerniß und zur Last fielen, die" Wohlthat der Besserung,

Sicherstcllnng und Beschäftigung zuzuwenden, und um ferner

solche Arme, Kranke und Uebclmögcndc darin zu beher-

bergen, welche wegen ihrer besonderer Gebrechen entweder

gar nicht oder nur gegen allzu große Entschädigung in

Privathäuscrn hätten untergebracht werden können. Unvcr-
kennbar waltete aus ihr der Segen von Oben. Die treue

Sorgfalt der Direktion, die verständige ökonomische Hans-
sührung nnd liebevolle Verpflegung der Anstaltsgenossen von

Seite der zwei Schwestern des Hochw. Hrn. I". Theodosins,

und die große Bereitwilligkeit, mit welcher der Micthgcber
ans die freigebigste Weise für nöthige nnd bequeme Einrich-

tung des Hauses sorgte, ließen den besten Erfolg Wünsche

und Bestrebungen religiöser und sittlicher Hebung und öko-

nomischer Erleichterung in Erfüllung gehen. In letzterer

Beziehung stellte sich die freudige Wahrnehmung immer deut-

licher heraus, daß die Anstalt nach vollständiger Einrichtung
bei gleich glücklichem Fortgang sich selbst erhalte. Die An-
statt wirkte auch sehr gut ans die Gemeinde selbst, nament-

lich ans jene Leute, welche in und außer der Gemeinde An-
laß oder Neigung zu ähnlicher sittlich oder ökonomischer

Verkommenheit hatten. Die dicßfallsigen wohlthätigen Fol-



gen sind kaum zu berechnen, und vermehrten den Werth

der Anstalt selbst. — Wenn auch das Haus in Asche liegt

so doch nicht mit ihm die Anstalt. Das Bedürfniß ist so

groß und der Werth so unverkennbar, daß gegründete Hoff-

nung vorhanden ist, sie werde bald wieder und noch ans

sicherer und größerer Unterlage erstellt und fortgeführt wer-

den." — Dieser gewiß ans unparthciischcr Quelle fließende

Bericht verdient allgemeine Beachtung.

P Aargau. Durch förmliches Dekret hat das bisch öf-

liche Ordinariat die bisherigen katholischen Filialen der

zürchcrischcn Pfarrei Dietikon, nach crfolgtcr allseitiger Zu-

stimmung, auf 1. Juni d. I. von ihrer Mntterkirchc und

dem Bisthume Ehur als abgelöst erklärt, und dieselben mit

den ueuerrichtctcn Pfarreien Bcrikon und Sprcitcnbach in

die geistliche Jurisdiktion des Bisthnms Basel aufgenommen.

Der Negicrungsrath hat laut dem ,Schwcizerbotcifl, unter

Vorbehalt der staatlichen Rechte, das hohcitlichc Plazct hiezu

ertheilt und sofort die Installation der beiden ncugcwähltcn

Pfarrer angeordnet. Die Pfarrei Bcrikon ist dem Kapitel

Bremgarten, und die Pfarrei Spreitenbach dem Kapitel

Ncgcusbcrg zugetheilt.

>-- P Die Gemeinde Magdcn erhält eine prachtvolle

Orgel, welche auf Fr. 3stöl) zu stehen kommt. Dieser Bc-

trag wird theils von Kirchcnfondsgeldern, theils durch frei-

willige Beiträge gedeckt, bei welch' Letztern crwähnenswerthc
Summen zu verdanken sind.

ch Zürich. Hr. Nationalrath Sidlcr, bekanntlich „ein
Radikaler von seiner Wiege bis zur Bahre", empfing, wie
die ,N. Z. Z/ berichtet, vor seinem Tod ans das von ihm
gestellte Verlangen die Tröstungen und die Sterbesakramente

der kathol. Kirche.

Aus der protestantischen Schweiz. Beim Sän-

gerfcst in Andclfingcn toastirte Pfarrer Walder dem Sänger,'
der „singen, trinken und lieben kann" — ganz à la Luthers

Spruch: „Wer nicht liebt, Wein, Weib und Gesang, ist

ein Narr sein Leben laug."

- ch Zum neuen Gesetz-Entwurf über die Misch-Ehcn
hat der Bundesrat!) eine Botschaft erlassen, auf die wir
die Leser der Kirchen-Zeitung aufmerksam machen. Bczüg-
lich der Trennung der Misch-Ehen haben sich in der
Schweiz (so rcsumirt die bnndesräthliche Botschaft), ver-
schicdene Systeme ausgebildet.

1) das einseitig konfessionelle. Ist der Ehe-
mann Katholik, so wird die geistliche Behörde das kathol.
Kirchcnrecht anwenden und also nie eine gänzliche Schci-
dung aussprechen. Ist er Protestant, so wird oder kann
das protestantische Ehegcricht für beide Theile eine gänzliche
Scheidung aussprechen. Bcr diesem System wird sich immer
der eine der Ehegatten oder auch die Kirche, der er angehört,
verletzt fühlen; immer" muß sich hier einer der Ehegatten
einem ihm fremden konfessionellen Recht unterwerfen, und
um die Ucbelständc noch zu mehren, tritt auch die Ungleich-

heit ein, daß die einen gemischten Ehen unauflöslich bleiben,
während die andern ganz geschieden werden.

2) das konfessionell zweiseitige System. Hier
wird das katholische Gericht nach seinem Rechte verfahren
und ebenso das protestantische. Hat das katholische Ehe-
gcricht auf immerwährende Trennung erkannt, so darf die
protestantische Behörde auf den Antrag des protestantischen
Ehegatten diese Hir ihn als volle Scheidung erklären. Um-
gekehrt werden die katholischen Behörden einem solchen Urtheile
des protestantischen Gerichtes nur die Wirkung einer bestäu
digcu Trennung von Tisch und Bett zugestehen.

3) das System des b ü r g erlichc n E h c r c ch t c s. Um
Nechtscinheit und Rechtsgleichheit zu erzielen, abstrahirt
hier der Staat von den Konfessionen und schafft ein bürgerliches
Ehcrecht, dem alle Staatsbürger gleichmäßig unterstellt sind,
während die konfessionellen Grundsätze dem Einfluß der
Kirche und dem Gewissen der Individuen überlassen bleiben.

Diese verschiedenen Anschauungen sind auch in die kau-
t o n alen Gesetzgebungen übergegangen. Das einseitig ton-
fcssivnelle System ist am schärfsten ausgeprägt in einzelnen
ganz katholischen oder ganz protestantischen Kantonen, wo
die Gesetzgebung die Existenz von Ehen der andern Konfest
sionen oder von gemischten Ehen ganz ignorirt. Das andere
Extrem findet sich da, wo die Civilche eingeführt ist und der
Staat somit die Ehe nur als rein bürgerlichen Vertrag kennt,
die religiöse Seite derselben ganz dem Gewissen überlassend.

In einigen paritätischen Kantonen hat man sie dadurch
zu finden gesucht, daß man die bei beiden Konfessionen prin-
cipicll verschiedene Auffassung der Scheidung festhält und
den Grundsatz ausstellt: die Aufhebung einer Ehe zwischen >

zwei Personen verschiedenen Glaubensbekenntnisses ist für
jeden Theil nach dem gesetzlichen Begriffe seines Bekennt-
nisscs zu beurtheilen, oder mit andern Worten: wenn eine
gemischte Ehe geschieden wird, so hat dieses für den katho-
tischen Ehcgcnosscn die Bedeutung einer lebenslänglichen
Trennung und für den protestantischen die Bedeutung einer
Scheidung vom Baude. Im klebrigen sind die Treniiungs-
gründe für beide. Konfessionen dieselben, sowie überhaupt
das ganze Matrimonialrecht. In dieser Weise hat der Kan-
ton Aargan das Verhältniß regnlirt durch die gewöhnlichen
Gerichte. Ebenso der Kanton S olo t h u rn, jedoch mit dem
Unterschiede, daß wenn die Ehe nach katholischem Ritus
eingegangen wurde, die Frage der Scheidung, abcrauch nur
diese, vom geistlichen Gerichte beurtheilt wird. Nchnlich der
Kanton Thnrgau; doch hier, wie im Kanton Aargan,
die Anwendung des einen Matrimonialgcsctzcs durch die
gewöhnlichen Civilgcrichte. (Schluß folgt.)

In Europa ist gegenwärtig Alles „nach Umständen":,
Verträge heilig nach Umständen; Ehe heilig nach Umstän-
den; Nationalrccht anzuerkennen nach Umständen; das Chri-
stenthum selbst im Großen und Kleinen, in Lehre und Um-

gcbung, dem christlichen Staate nur heilig nach Umständen.

So ist denn aber auch der Staat nur noch ein Umstand,

den man mit Rücksicht auf andere Umstände durchbrechen,

durchlöchern, beseitigen kann. In unsern Tagen ist nichts

mehr kraftvoll, nichts mehr konsequent, nichts mehr von

gediegenem Werth, als der Dampf.
Rom. lieber die Schließung der philodramatischen Aka-

demic in Rom erfahren wir nun, daß dieselbe ihren Grund
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in der Furcht vor der großen Demonstration hatte, welche

die Akademie zn Gunsten Viktor Emannels vorbereitete.

Das amtliche Blatt von Rom legt Verwahrung ein

gegen den Art. 3 des die Vcrwaltnngsbefugnissc der Statt-
Halter in Neapel und Sizilien feststellenden königlichen far-
dinis ch e n Dekrets. Laut diesem Artikel nimmt Viktor
Emanncl das Recht in Anspruch, die Bischöfe zu ernennen

und abzusetzen. Das „Giornalc" sagt, diese Bestimmung
sei ohne gleichen in der Geschichte. Nicht einmal eine protc-
stantische oder schismatische Regierung habe sich dergleichen

herausgenommen.

Frankreich. Im Einverständnisse mit Rom wird der

Bischof von Bourges, Hr. Mcnjard, zum Kardinal ernannt
werden. Der „Moniteur" wird zudem nächstens die Er-

nennnngcn für 7 erledigte Bischofssitze bringen. — Der
Senat ist über die Petitionen, welche die Einführung des

Schulzwangcs verlangen, zur Tagesordnung geschritten.

»-> Der „Moniteur" spricht das Bedauern der französi-

sehen Regierung über die leidenschaftlichen Angriffe in Rede

und Schrift gegen den katholischen Klerus aus und fordert

zstr Mäßigung ans. Künftige Angriffe würden unterdrückt

werden, Broschüren und andere kleine Werke über Vcrbre-

chen des Klerus werden verfolgt.

Der Erzbischof von Cambrais welcher für die vcr-

tricbcncn Ordensgcistlichcn so energisch in die Schranken

getreten ist, hat von dem Weltklcrus der Diöcese eine Adresse

erhalten, worin den Gefühlen der vollsten Uebereinstimmung

sämmtlicher Seelsorger mit den Erklärungen ihres Ober-

Hirten Ausdruck geliehen und den vertriebenen Couvcutualen

bezeugt wird, daß sie für den Wcltklcrns eine wesentliche

und schwer entbehrliche Stütze in der Scclsorgc gewesen

feien, sich durch apostolischen Eifer und wahrhaft Priester-

lichen Wandel ausgezeichnet und durch ihr Leben voll Armuth

und Strenge ein Beispiel der Erbauung gegeben haben.

Weiter wird constatirt, daß der Klerus nie und unter kci-

ncm Vorwand mit einer Abgabe weder zn Gunsten der

Klöster noch des Pcterspfcnnigs beschwert worden und mit

scincni Bischof in vollster und herzlichster Vereinigung sei.

Damit sind die gegentheiligen Beschuldigungen des ,Consti-

tntionell Punkt für Punkt wiederlegt, und das Bestreben

Grandgnillots, den Erzbischof von seinem Klerus zn isoli-

ren, hat ein éclatantes Dementi erhalten.

Paris. Ein Anschlag des Polizeipräsidenten vcr-

bietet alle Versammlungen der Freimaurer. Die Loge zum

großen Orient ist aufgehoben.

Oesterreich. Wien. An den innern Wölbungen des

St. Stcphansdomcs stößt man gegenwärtig häufig ans Spu-
ren von alten Fresken und Vergoldungen, mit denen einst

das Innere des Domes überzogen war, und die in späterer

Zeit, wo man nicht sonderlich viel Pietät gegen ältere

Knnstdenkmale gefühlt haben mag, grau übertüncht worden

waren. Jetzt sind derlei Fresken nicht mehr zn retten.
Nassau. Wiesbaden. Gntem Vernehmen nach hat

das durch Herrn Dccan Petmccky dahier vermittelte Beuch-
men der Staatsgewalt mit dem bischöflichen Ssnhle nun-
mehr zn der allerseits gewünschten Verständigung über die

Besetzung der seit 1854 vacant gewordenen Pfründen gc-

führt. Beiderseits ist es nämlich als das Zweckmäßigste

erkannt worden, unter Absehen von einer streng rechtlichen

Ermittlung der nach dem maßgebenden gesetzlichen Bestem-

mnngen im Patronate des herzoglichen Hauses stchcitdcn

Beneficicn vorläufig alle Pfründen nach einem und dem

nämlichen Modus zn besetzen, und zwar einem solchen, welcher

einerseits dem Bischof denjenigen Einfluß gewährt, welcher

ihm nach der Natur der Sache, wie nach den bestehenden

Gesetzen gebührt, anderseits aber dem Landesherr» nach

wie vor, in ausreichendem Maße die Wahrung der staat-

lichen Rechte und Interessen sichert. Wir glauben, daß

dieses der weisen Initiative Sr. Hoheit des Hcrzogs zu

verdankende Provisorium unsern Verhältnissen ganz entspricht.

Auch über andere streitige Punkte soll eine Verständigung für
das praktische Verfahren erzielt worden sein. Tiefer greifende

Störungen dürften hiernach kaum mehr zn besorgen sein.

Polen. Nzcsow, 23. Mai. In dem Wallfahrtsorte
Lezajsk sind am Pfingstsonutag bei 50,000 Menschen zn-

sammengckommcn. Die Kirche war diesen Tag, im streng-

sten Sinne des Wortes, überfüllt. Plötzlich hört man

„Feuer" rufen, und das erschreckte Volk drängt sich mit Iln-
gestnm nach der Thüre; da tönt ihnen ein neuer Schreckens-

ruf entgegen: „Zurück in die Kirche, denn die Russen sind

da, und metzeln alles nieder, so wie sie es in Warschan

gethan haben." — Das so teuflisch gehetzte Volk bewirkte

ein solches Gedränge, daß 4 Menschen, im wahren Sinne
des Wortes, zu Brei getreten, und 15 lebensgefährlich vcr-
wundct wurden. Der zweite Ruf scheint von jenen Volks-
bcglückern und Frciheitsschwindlern improvisirt worden zu

sein, denen kein Mittel zn schlecht ist, um ihre dämonischen

Zwecke zu erreichen und das Volk zu Demonstrationen in

ihrem Sinne zu zwingen.

Personal-Cdrvnik. 4 Todesfälle. jSt. GallenZ Hochw. Hr.
Kaplan Franz Zavcr Stutz, Senior dos Landkapitcls Sargans, ist
den 24. Mai, Mittags 11 Uhr, mit den hl. Sterbsakramcntcn versehen,
selig im Herrn verschieden. Der Verblichene machte seine Studini in
Mnri, Constanz und Landshnt unter Sailer. Er primizirte 1317 in
Eichstätt, war eine Zeit lang in Oberurncn und Wallenstadt und seit
132ll Kaplan in Sargans, woselbst er 12 Jahre lang die Stelle eines
Schul-Jnspektors bekleidete. — Gott sei seiner Seele gnädig. —
sW a l l i s.s Der Tod hält sick seit einiger Zeit gewaltig Ernte unter
der Hochw Geistlichkeit. Letzthin ist wieder der Hockw. Hr. Anton
Seiler, Rektor in Raron, gestorben. R. 1. k>.

Etzpestition ik Dciick non N 8chmondi»iann in Kolothnr».


	

